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Die Firma TS-Solar GmbH & Co. KG  ist ein Tochterunternehmen der Firma TS-
Aluminium  Profilsysteme GmbH & Co. KG in Großefehn, die eine jahrzehntelange 
Erfahrung mit Aluminiumprofilen hat. Damit bieten wir unseren Kunden die Sicherheit  
und Kompetenz eines Systemgebers, der auf dem weiten Markt der 
Aluminiumprofile, einen hervorragenden Ruf hat und einer der führenden 
Unternehmen der Branche ist. 
Mit unserem TS - Universal Montage System  bieten wir Ihnen alles in einer Hand. 
 
Vorteile die überzeugen: 

 
·  Eine Universalschiene für alle Montagearten. 
·  Eine Schraubengröße für alle Befestigungen. 
·  Selbstsichernde Schrauben. 
·  Die Montage kann in zwei Bauabschnitten erfolgen. Erst Unterkonstruktion, 

dann Module. 
·  Keine doppelten Lagerkosten. 
·  Geeignet für alle gängigen Modulabmaße. 
·  Montage mit nur einem Werkzeug. 
 
Diese Vorteile ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Montage der 
Unterkonstruktion. 
 

Die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite oder direkt bei: 
 

TS-Solar GmbH & Co.KG. 
Industriestr. 18 

26629 Großefehn 
Tel:  (0 49 43) – 91 91 890 
Fax: (0 49 43) – 91 91 790 
E-Mail: info@ts-solar.com 

 
Besuchen Sie uns im Internet unter www.ts-solar.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stand dieser Informationen 01.01.10 (technische Änderungen vorbehalten). 

 

                    Das TS-Universal Montagesystem ist geprüft vom           
 

Alle Prüfnachweise finden Sie zum Download auf unserer Homepage. 
 

 



   

    

 
 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für das Universal Montage System für inventux Module 
von TS-Solar entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 
Sollte diese Montageanleitung nicht alle Fragen beantworten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Lieferanten oder direkt an TS-Solar. Wir empfehlen vor der ersten Montage 
eine Schulung bei TS-Solar oder eine Vorort-Einweisung durch einen unserer 
Außendienstmitarbeiter. 
Bitte beachten Sie, dass die Montage den bauseitigen Bedingungen angepasst wird 
und den Regeln der Technik entspricht. Die örtlichen Regeln sind einzuhalten. 
 
Haftungsausschluss  
 
Da die Umstände oder Methode der Montage, Inbetriebnahme, Verwendung und 
Wartung des Unterbaugestells außerhalb des Einflusses der Firma TS-Solar liegen, 
übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich die Haftung für 
Verluste, Schäden oder Kosten ab, die Infolge einer Montage, Inbetriebnahme, 
Verwendung oder Wartung entstehen. Wir weisen auch ausdrücklich daraufhin, das 
bei einer Verwendung von anderen Montagemitteln (z.B. andere Dachhaken oder 
Schrauben) wir keine Garantie für Schäden am Unterbaugestell übernehmen und die 
Systemstatik nicht mehr gültig ist. 
 
Inhalt: 
 
   1.         Montage 
   1.1       Montage Dachhaken / Halterungsfüße 
   1.1.2    Verbindung der Schienen 
   1.2       Auswahl Montageart 
   1.2.1    Kreuzmontage mit Einlegeschiene  
   1.2.1.1 Direktmontage auf Trapezdächer 
   1.2.4    Aufständerung auf Flachdach und Freifläche 
   1.3       Schraubverbindungen 
   2.0       Systemstatik 
   2.1       Auslegung von Dachanlagen 
   2.2       Besondere Unwelteinflüsse 
   2.3       Besondere Belastungen 
   3.0       Sicherheitshinweise 
   3.1       Dacharbeiten 
   3.2       Elektroinstallationen 
   4.0       Bestimmungen und Vorschriften 
   4.1       DIN-Normen und VDE-Vorschriften 
   4.2       Unfallverhütungsvorschriften 
 
 
 

Montageanleitung 



   

    

 
1. Montage 
 
Für die Montage des Universal Montage Systems benötigen Sie  (bauseits) 
folgende Werkzeuge: 
 
Drehmomentschlüssel ( Einstellbar auf 17 Nm) mit 16 mm Nuss 
Trennschleifer (Flex), oder Kappsäge. 
Spannschnur 
Für den Zuschnitt der Schienen eine Kappsäge 
Maßband (6m) 
Biteinsatz Kreuzschlitz und -Torx 
Akkuschrauber/mit Bohrer zu vorbohren 
Montagewerkzeug für MC –Stecker (oder andere) 
Hammer mit Kunststoffaufsatz oder Gummihammer 
Kabelbinder  

 
Das Universalmontage System wurde in Hinsicht auf eine schnelle und 
kostengünstige Montage auf fast allen Dacharten entwickelt und umgesetzt. Das 
System kommt mit wenigen Einzelteilen aus, spart somit Lagerplatz und erhöht 
die Flexibilität des Solateurs. 
 
1.1 Montage Dachhaken / Halterungsfuß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zwischen dem Steg des Dachhakens und dem Dachziegel wird ein Abstand von 
min. 3 mm bis max. 5 mm empfohlen um Beschädigungen des Dachziegels bei 
senkrechter Last zu vermeiden. Die Verstellmöglichkeit des Dachhakens 
ermöglicht eine optimale Abstandsanpassung an den Dachziegel. 
 
 

 

Position der Dachhaken nach 
Planung festlegen. 
 
Dachhaken auf Sparren mit 
Holzschrauben nach statischer 
Notwendigkeit befestigen. 
 
Im Durchgangsbereich des 
Dachhakens den Dachziegel 
bei Bedarf 
aussparen/abschleifen. 

 



   

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
·  Die Sparren müssen trocken sein 
·  Das Holz ist vorzubohren 
·  Min. 2 Schrauben pro Haken 
·  Nicht in Holzschnittflächen 

befestigen 

 

 

 

1.1.2 Verbindung  der Schienen  
 
Mit dem Verbindungsstück Art.-Nr. 30 209 lassen 
sich die Universalschiene Art.-Nr. 30 100 und die 
Einlegeschienen Art.-Nr. 30 104, 30 1041, und 
301042 verbinden. Das Verbindungsstück sollte 
vor der Montage der Schiene auf den Dach schon 
mit einem Kunststoff oder Gummihammer 
eingeschlagen werden.  Die andere Seite wird 
dann auf dem Dach nur ineinander gesteckt. 
dadurch hat man auf der einen Seite eine 
Klemmverbindung und auf der anderen Seite eine 
formschlüssige Verbindung. 
WICHTIGER HINWEIS: 
Der Abstand zum nächsten Tragpunkt sollte nicht 
länger als 50 cm betragen, da die Verbindung nur 
geringe statische Wirkung hat. 

Max 50 cm 



   

    

 
 
Bei sehr steilen Dächern, als zusätzliche Sicherung für die Universalschiene, hat TS-
Solar auf vielfachen Kundenwunsch einen Schraubverbinder Art.-Nr. 30 123   für 
die 30 100 Universalschiene ins Programm aufgenommen. Der Schraubverbinder ist 
als zusätzliche Verbindung für die Universalschiene zu verstehen und hilft bei 
Montagen an schrägen Dächern oder anderen besonders schwierigen 
Gegebenheiten. Er ersetzt nicht das 30 209 Verbindungsstück, sondern verhindert 
nur das Verschieben der Profile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 209Verbindungsstück  30 123 Schraubverbinder 

 

 



   

    

 
1.2 Auswahl der Montageart 
 

1.2.1 Kreuzmontage mit der inventux Einlegeschiene 
 
Für die Kreuzmontage sind folgende Bauteile notwendig: 
 

·  30 100 Universalschiene  
 

·  30 405 inventux Einlegeschiene 
 

·  30 311 Pratze  
 

·  30 203 Halterungswinkel 
 

·  30 210 Sperrzahnschraube 
 

·  30 209 Verbindungsstück 
 

·  30 306 Endstück für 30 405 
 

Bei Montage auf Ziegeldach: 
 

·  30 206 Halterungsfuß – Teil 1  
 

·  30 207 Halterungsfuß – Teil 2  
 

      Bei Montage auf Trapezblech: 
·  30 530 TS-Solar Universal Trapezblechhalter Set 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kreuzmontage auf Schrägdach  

30 405 inventux Einlegeschiene 

30 100 Universalschiene 

30 203 Halterungswinkel 

30 207 Halterungsfuß Teil 2 

30 311 Pratze für Einlegeschiene 

30 206 Halterungsfuß Teil1 



   

    

 
Kreuzmontage auf Trapezblechdach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagetipp: 
Es bietet sich an, für die Montage der Einlegeschienen, sich aus zwei Aluwinkeln 
einen Moduldummy zu bauen. Das Längenmaß setzt sich aus der Modullänge und 
der oberen kurzen Steglänge der Moduleinlegeschiene zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30100 Universalschiene 

30105 inventux Einlegeschiene 

Damit das Einlegen der 
Solarmodule schnell und 
einfach geht ist zu beachten, 
dass die Module mit nicht 
mehr als ca. 6° Schräge in die 
Moduleinlegeschiene 
einzuführen ist. 

 

Variante mit  TS-Solar Universal 
Trapezblechhalter. 
Lagerware!  

 

First  Traufe 

 



   

    

 
Direktmontage auf Trapezdächer  
 
Mit dem 30 550 Trapezblechhalter für Einlegeschiene ist eine Kreuzmontage ohne 
30 100 Universalschiene auf Trapezdächern möglich. Zu beachten ist hier das die 
Dachneigung nach Süden nicht weniger als 15 Grad betragen darf, wenn kristalline 
Module verwendet werden. Es ist notwendig sich vorher die Herstellerangaben des 
Modulherstellers genau anzuschauen, ab welcher Gradzahl die Module nicht mehr 
die nötige Leistung abgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Erste Reihe kann ein Schnurschlag gemacht werden. Anhand dieser Linie 
wird die erste Reihe der Einlegeschiene montiert. Danach kann mit Hilfe von 
Muduldummys jeweils die nächste aufsteigende Reihe montiert werden. Pro 6m 
Schiene werden 4 Stück 30 550 Trapezblechhalter für Einlegeschiene benötigt. Bei 
dünnen Trapezblechen (weniger als 1mm Blechdicke) empfiehlt TS-Solar min. 5 
Halter pro 6m Einlegeschiene. 
 
 

 

1 

2 

3 

Bei der Montage ist darauf zu 
achten das die Halter in gerader 
Flucht verschraubt /vernietet 
werden.  Man braucht nicht alle 
Halter sofort montieren. Es 
reicht wenn pro Schiene zwei 
Halter gesetzt werden. Die 
restlichen können hinterher 
montiert werden. 

30 550 Trapezblechhalter für Einlegeschiene 

 

 

Für die Kabelführung und als 
Verschiebesicherung für die inventux-
Module benutzen Sie den 30 635 TS-
Solar Kab elbinder . 



   

    

 
 
1.2.4 Aufständerung auf Flachdach oder Freifläche 
 
Das Universal Montage System kann mit nur drei zusätzlichen Zubehörteilen auch 
für Flachdächer oder zur Freilandmontage benutzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich zur Aufständerung werden folgende Artikel gebraucht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 202 Ständerfuß  
30 500 Betonplatte  

30 205 Knotenblech 90°  

 

 

 

30 204 Knotenblech variabel 
 

 



   

    

 
 
 
1.2.5  Aufbau mit Stockschrauben 
 
Auch für die Befestigungsvariante mit Stockschrauben ist das Universal Montage 
System geeignet. Wie auf dem Bild zu sehen wird die Stockschraube mit dem 30 203 
Halterungswinkel zusammen verschraubt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Universal Montage System können handelsübliche M10 Stockschrauben 
verwendet werden. Achten Sie bei der Montage auf die vom Hersteller vorgegebenen 
Richtlinien. Stockschrauben können Sie aber auch direkt bei TS-Solar bestellen. 
Unsere Stockschrauben kommen komplett mit Muttern, Scheiben und Dichtung. 
Für den Stockschraubenaufbau brauchen Sie keine Halterungsfüße, es können 
folgende Stockschrauben bestellt werden. Auf Wunsch besorgen wir auch andere 
Größen: 
 
30 600   Stockschraube M10x140 (inkl. Muttern, Scheiben und Dichtung) 
 
30 601   Stockschraube M10x160 (inkl. Muttern, Scheiben und Dichtung) 
 
30 602   Stockschraube M10x180 (inkl. Muttern, Scheiben und Dichtung) 
 
30 605   Stockschraube M10x250 (inkl. Muttern, Scheiben und Dichtung) 
 
Bei Bedarf: 
 
30 615   Einschraubhalter für Stockschrauben 

 

30 405 
Einlegeschiene 

30 100 
Universalschiene  

30 203 
Halterungswinkel  

30 600 
Stockschraube  

30 311 Pratze 

30 210 
Sperrzahnschraube  



   

    

 
 
1.3 Schraubverbindungen 
 
Für das Universal Montage System wurde eigens eine Spezialschraube hergestellt. 
Die M10x20 Schraube A2 mit Unterkopfverzahnung entspricht der DIN 6921. Bei der 
Montage ist zu beachten dass die Schraube nur mit einem Drehmoment von max. 20 
Nm angezogen wird. Über 20 Nm Drehmoment überdreht die Schraube im 
Schraubkanal. Darum empfehlen wir bei der Montage einen Drehmomentschlüssel 
zu verwenden und darauf zu achten, dass elektrische Schrauber sich auch auf ein 
Drehmoment von 20 Nm einstellen lassen. Für die schnelle Montage empfehlen wir 
Akkuschrauber von DeWalt und Drehmomentschlüssel, z.B. von Würth. Diese Artikel 
sind über TS-Solar zu Sonderpreisen zu beziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beispiel: Würth Profi 
Drehmomentschlüssel 4-20 Nm 

 

  

Alle tragenden Verbindungen 
werden mit der M10x20 Schraube 

verschraubt. TS-Solar weist 
daraufhin, dass nur mit der 

Originalschraube die Festigkeit 
garantiert werden kann. 

 
Model DC743KB, max. 
Drehmoment 20 Nm. 



   

    

 
 
2.0 Systemstatik 
 
Das Universal Montage System ist entwickelt worden um den höchsten 
Anforderungen zu genügen. Die Profilquerschnitte und Schraubverbindungen wurden 
nach DIN 1055 ausgelegt um eine hohe Steifigkeit und damit eine sichere 
Systemstatik zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stützweite der Universalschiene ist in der Regel 1,6 – 1,8 m bei normalen Lasten 
bis Windlastzone 2. Darüber hinaus ist zu prüfen ob zusätzliche Befestigungspunkte 
nötig sind. Im Zweifelsfall sollte immer eine Berechnung gemacht werden. Beispiele 
und Vorlagen, sowie Prüfnachweise finden Sie zum downloaden als .pdf-Datei auf 
unserer Homepage www.ts-solar.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Schneelastzonen Windlastzonen 

Informationen vom Hersteller, statische Angaben 
bezüglich der Einzelkomponenten. 
(Nachweise auf www.ts-solar.com) 

Berechnung  
der 

Systemstatik 

Lastannahmen und 
Berechnungsgrundlagen gemäß 
der Norm DIN 1055 Teil 4 u. 5 
(Nachweise auf www.ts-solar.com) 

Informationen vom Installateur: 
Geographische Lage, Firsthöhe, Windlastzone, 
Schneelastzone, Angaben zum Dach u.s.w. 
(Aufgabe vom Installateur) 

 



   

    

 
Auf einem normalen Ziegeldach wirken in der Regel nur Drucklasten wie Winddruck,  
das Eigengewicht und das Gewicht der Ziegel. Mit einer PV-Anlage kommen nun 
auch Sogkräfte dazu. TS-Solar empfiehlt gemäß der DIN 1055 die PV-Anlage nicht 
im Randbereich des Daches zu installieren. 
 
 
Einteilung der Dachflächen bei Satteldächern nach DIN 1055-4 : 2005-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Bereichen F und G sollte nach Möglichkeit nicht montiert werden. Sollte es 
aber notwendig sein, z.B. wegen weiterem Platzbedarf, müssen in diesen Flächen 
mehr Füße gesetzt werden. TS-Solar empfiehlt bei unklaren baulichen 
Gegebenheiten einen Statiker zu beauftragen. Besonders bei alten Tragwerken ist 
eine professionelle Begutachtung sehr zu empfehlen. Wenn Sie Ihre Anlagen bei TS-
Solar auslegen lassen, geben Sie bitte die genaue Lage des Daches mit den 
örtlichen Windverhältnissen an. Je genauer Ihre Angaben an uns, umso besser kann 
TS-Solar die Anlage planen. 
 
 

 

 

 



   

    

2.1 Auslegung von Dachanlagen 
 
Für die Auslegung einer Dachanlagen mit dem Universal Montagesystem gelten 
folgende Vorgaben: 
 
Abstand der Halterungsfüße auf einem Ziegeldach: 
 
In der Windzone 2 gilt, Fußabstand waagerecht (Parallel zur Regenrinne) 1,6m, 
senkrecht 1,6m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstand der Halterungspunkte auf Trapezdächern 
 
Mit dem 30 550 Halter für Einlegeschiene reichen pro 6m Einlegeschiene 4 Halter 
aus. 
 
Mit dem 30 530 Universal Trapezblechhalter gilt für Windzone 2 als Kreuzmontage 
oder Aufständerung folgendes Raster: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Homepage von TS-Solar sind die Abstände, inklusive Statiknachweis, nach 
Windzone im Downloadbereich als pdf.-Dokument hinterlegt. 
 

 Universalschiene 

Einlegeschiene 
Fußpunkte 

1,6m 

First 

1,6-2,5m 

Einlegeschiene 

 Universalschiene 

Fußpunkte 

First 



   

    

 
2.2 Besondere Umwelteinflüsse 
 
Die Profile und das Zubehör des Universal Montagesystems sind überwiegend aus 
blanken Aluminium. Im Normalfall ist eine Beschichtung nicht notwendig und hätte 
nur einen kosmetischen Charakter. Wir empfehlen nur im Bereich der Nord- und 
Ostseeküste in direkter Küstenlage und auf allen Inseln, die Profile beschichten zu 
lassen. Der jahrelange Kontakt mit salzhaltiger Luft und ggf. Salzwasser, kann zu 
übermäßiger Korrosion des Aluminiums führen. 
 
2.3 Besondere Belastungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Sicherheitshinweise 
 
3.1 Dacharbeiten 
 
Ist die Absturzhöhe bei Arbeiten auf dem Dach größer als 3 m, so müssen 
Einrichtungen vorhanden sein, die ein Abstürzen von Personen verhindern.  
 
 
3.2 Elektroinstallationen 
 
Die Installation des Wechselrichters uns aller nachgeordneten Einrichtungen auf der 
Wechselstromseite bis zum Einspeisepunkt des Netzbetreibers sowie Prüfung und 
Inbetriebnahme der PV-Anlage, dürfen nur von einem zugelassenem 
Elektroinstallateur ausgeführt werden. 
 
Beispiel einer Verkabelung 
 
 
 
 
 
 
 

Das Universal Montagesystem ist in verschiedenen Prüflaboren 
getestet worden um eine lange Haltbarkeit auch unter extremen 
Belastungen zu garantieren. Es wurden verschiedene 
Belastungstest durchgeführt, um zu erkennen welche Kräfte nötig 
sind, das Unterbaugestell zu beschädigen. Sämtliche  
Testaufbauten haben gezeigt, dass alle Schraubverbindungen 
auch bei extremen Belastungen halten (s.h Prüfbericht WHV, auf 
der Homepage www.ts-solar.com). Daher sind in der Regel auch 
keine weiteren Sicherungsmaßnahmen nötig. In Gebieten in 
denen sehr häufig starke Belastungen erwartet werden und die 
höchsten Schnee/Windzonen gelten, empfehlen wir als 
zusätzliche Schraubensicherung die Schrauben mit Loctite zu 
montieren. 

 

 

 

 

Die Kabel müssen immer so 
verlegt werden, dass die von Vor- 
und Rückleitung eingeschlossene 
Fläche minimal ist. Je größer die 
Fläche, desto größer auch die 
mögliche induktive Einkopplung 
von (Über-) Spannungen (z.B. 
Blitze in der Umgebung) 



   

    

 
4.0 Bestimmungen und Vorschriften  
 
 
 
Vor dem Baubeginn ist das Bauamt über die geplante Einrichtung einer 
Photovoltaikanlage zu unterrichten. Eventuell ist eine Baugenehmigung für die PV-
Anlage erforderlich. Für die Errichtung und den Betrieb von Solaranlagen sind 
folgende DIN-Normen, VDE-Vorschriften und UVV einzuhalten: 
 
4.1 DIN-Normen und VDE-Vorschriften 
 

·  DIN VDE 0100-510 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannung bis 
1000 Volt, (Teil 300, 410, 420, 430, 520, 523, 540, 600, 729, 732,737). 

·  DIN VDE 0105 (Teil 1/07.83), (Teil1, Abschnitt 12) 
·  DIN VDE 0106 (Teil 100/03.83) 
·  DIN VDE 0185 (Teil 1 und 2/11.82) 
·  DIN VDE 0190 (Teil 5/86) 
·  DIN VDE 0298 (Teil 3/08), DIN 57185-1 Blitzschutzanlage 
·  DIN 57855-1 Errichtung und Betrieb (Erdung) von Antennenanlagen 
·  DIN VDE 0413 (Teil 1-7) 
·  DIN VDE 0603, DIN VDE 0680 (Teil1/01.83 und 2/03.78) 
·  DIN VDE 0701 (Teil 1-260) 
·  DIN VDE (Teil 2/07.85) 
·  DIN VDE (Teil 1/05.84) 
·  DIN 18012 
·  DIN 18015 (Teil 1/11.84) 
·  DIN 40050 (Teil 07.80) 
·  DIN 4420 (Teil 1/03.80, Teil 2/03.80) 
·  DIN 18382 
·  DIN 43870 

 
4.2 Unfallverhütungsvorschriften 
 

·  VBG 4 (04.79). VGB 37 (04.77), VBG 74 (10.70), VBG 109 (04.79). Die 
Bestimmungen und Richtlinien der VDEW (Vereinigung deutscher 
Elektrizitätswerke) für den Parallelbetrieb von Photovoltaik- 
Energieerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des 
Energieversorgungsunternehmers, insbesondere der TAB (Technischen 
Anschlussbedingungen). 

·  Abnahme der PV-Anlage durch einen vom Netzbetreiber zugelassenen 
Elektroinstallateur. 

·  AVBEtV Verordnung über allgemeine Bedingungen für die 
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden. 

·  Planungshilfe zu den TAB des jeweiligen EVUs. 
·  VGB 4 Unfallverhütungsvorschriften Elektrische Anlagen und Betriebmittel. 

 
 

 



Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 
 
1. Geltung 
Wir liefern ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen, auch 
wenn wir zukünftig nicht ausdrücklich darauf hinweisen. Vom Besteller 
gewünschte Abweichungen oder zu Grunde gelegte eigene 
Geschäftsbedingungen, die diesen Bedingungen widersprechen, werden 
nur dann Vertragsinhalt, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich 
anerkennen. 
 
2. Angebote und Aufträge 
Unsere Angebote sind hinsichtlich der Preise und Liefermöglichkeit 
freibleibend. Die den Angeboten beigefügten Unterlagen und die in 
Drucksachen, Katalogen etc. enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Maß- und Gewichtsangaben sind nur im Rahmen üblicher Toleranzen 
annähernd maßgebend. Eingehende Aufträge werden erst mit unserer 
schriftlichen Bestätigung, deren Inhalt das Vertragsverhältnis 
abschließend regelt, verbindlich. Nebenabreden oder mündliche 
Erklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit schriftlicher Bestätigung. 
Soweit eilige Aufträge ohne schriftliche Bestätigung ausgeführt werden, 
erfolgt dies auf Gefahr des Bestellers. Wir sind jederzeit berechtigt, vor 
Auslieferung vom Besteller eine uns genügende Sicherheit für den vollen 
Kaufpreis (Vorauskasse, Bankbürgschaft etc.) zu verlangen. Sollte eine 
entsprechende Sicherheit nicht beigebracht werden, sind wir berechtigt, 
den Auftrag zu stornieren und die uns bis dahin entstandenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. 
 
3. Preis 
Unsere Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt des Angebotes maß-
gebenden Kostenfaktoren. Wir müssen uns vorbehalten, die Preise zu 
berichtigen, wenn sich diese Kostenfaktoren, insbesondere die 
Listenpreise der Vorlieferanten oder vom Gesetzgeber bestimmte 
Abgaben, bis zum Zeitpunkt der Auslieferung ändern sollten. Ein von uns 
zugesagter Festpreis hat nur Bestand, wenn sich der in Auftrag 
gegebene Leistungsumfang nicht ändert und die vom Kunden genannten 
Daten und Vorgaben in vollem Umfang Bestand haben. Alle Preise 
gelten am von uns bestimmten Auslieferungsort  zuzüglich Umsatzsteuer 
nach dem jeweils geltenden Tarif. Die Kosten für Verpackung, Transport, 
Versicherung etc. gehen zu Lasten des Kunden und werden gesondert 
aufgegeben. 
 
4. Lieferung und Abnahme 
Wir sind bemüht, angegebene Lieferfristen einzuhalten. Die Lieferung 
erfolgt auf dem uns am günstigsten erscheinenden Wege, jedoch ohne 
Gewähr für die Einhaltung der Lieferfristen und für schnellste und 
billigste Beförderung. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfristen 
tritt ein, wenn der Besteller seine Verpflichtungen nicht einhält oder wenn 
durch unvorhergesehene oder unverschuldete oder außergewöhnliche 
Ereignisse bei uns oder bei unseren Vorlieferanten die Lieferung 
verzögert wird. Derartige Liefererschwerungen, die beispielsweise durch 
Betriebseinschränkungen, unvorhergesehene Verarbeitungsschwierig-
keiten, Betriebsstörungen, Energiemangel, Streik, Aufruhr, Rohstoff- und 
Transportschwierigkeiten, behördliche Maßnahmen sowie jede Art 
höherer Gewalt entstanden sind, berechtigen uns, die Lieferung ganz 
oder teilweise einzustellen oder die Liefertermine entsprechend 
hinauszuschieben. Ansprüche des Bestellers auf Ersatzlieferung oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung 
sowie ein Recht zum Rücktritt bestehen in diesen Fällen nicht. Auch bei 
Verzögerungen von Teillieferungen kann der Besteller keine Rechte 
wegen der übrigen Teillieferungen geltend machen. Ist eine 
Abnahmefrist festgesetzt, so sind wir über ihren Ablauf hinaus zu 
Lieferungen nicht verpflichtet. Im übrigen sind wir zu Teillieferungen 
berechtigt, soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart ist. Tritt 
eine Liefererschwerung im vorgenannten Sinne ein oder stellt sich 
nachträglich heraus, dass es uns objektiv unmöglich ist, den vom 
Besteller gewünschten Auftrag zu erfüllen, sind wir berechtigt, vom 
Auftrag zurückzutreten. Die Geltendmachung von Schadenersatzan-
sprüchen ist in diesem Fall wechselseitig ausgeschlossen. 
Die Gefahr geht mit der am Auslieferungsort vorgenommenen Verla- 
dung auf das jeweilige Transportmittel auf den Besteller über, und zwar 
auch dann, wenn der Transport mit unseren eigenen Fahrzeugen 
durchgeführt wird. Schließen wir auf Grund besonderer Vereinbarung zu 
Gunsten unserer Besteller Transportversicherungen ab, so werden die 
vorstehenden Bestimmungen hiervon nicht berührt. Sofern zulässig und 
erforderlich treten wir die Ansprüche aus diesen Versicherungen an den 
Besteller ab. Wir sind aber dem Besteller gegenüber nicht verpflichtet, 
die für die Durchsetzung von Deckungsansprüchen einzuleitenden 
Obliegenheiten wahrzunehmen. 
Soll die Ware nach besonderen Bedingungen geprüft werden, so erfolgt 
die Abnahme am Auslieferungsort. Die Abnahmekosten werden vom 
Besteller getragen, ansonsten gilt die vorbehaltlose körperliche 
Entgegennahme der Ware als Abnahme. 
 
5. Zahlung 
Alle Zahlungen sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum fällig und zahlbar. Uns bleibt vorbehalten, an uns 
unbekannte Firmen sowie bei geringem Auftragswert die Lieferung per 
Nachnahme durchzuführen. 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % 
(bei Kaufleuten 8 %) über dem jeweiligen Basiszins vorbehaltlich des   
 

Nachweises eines höheren Verzugsschadens zu verlangen. Wir sind 
nicht verpflichtet, Schecks oder Wechsel anzunehmen. Sofern wir 
Schecks oder Wechsel hereinnehmen, geschieht dies nur 
zahlungshalber, Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die 
Zahlungsverpflichtungen werden durch Reklamationen irgendwelcher Art 
nicht berührt. 
 
6. Gewährleistung 
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Offensichtliche Mängel sind 
schriftlich zu rügen, spätestens innerhalb von zehn Tagen nach Empfang 
der Lieferung.  Unsere Haftung beschränkt sich auf Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung nach unserer Wahl. 
Wenn sich die Beanstandung als begründet erweist, wird kostenlos und 
frachtfrei ursprünglicher Empfangsstation Ersatz geliefert. Die 
fehlerhaften Stücke sind vor der Ersatzlieferung zurückzugeben. 
Handelsübliche Lieferungen fallen nur insoweit unter unsere 
Gewährleistung, als diese auch von unseren Vorlieferanten übernommen 
wird. Darüber hinausgehende Ansprüche auf Wandlung oder Minderung, 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung und insbesondere die 
Geltendmachung von Folgeschäden sind ausgeschlossen, es sei denn 
uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Dies gilt auch für 
verspätete Lieferung. 
Jeglicher Anspruch erlischt, wenn der Besteller seinen Zahlungsver- 
pflichtungen ganz oder teilweise nicht rechtzeitig nachkommt, und er 
verjährt einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge. Es wird keine 
Haftung für die von uns aus Zeichnungen oder anderen Unterlagen 
erstellten Materialauszügen übernommen. Die Prüfung, ob sich die 
bestellte und von uns vorgeschlagene Ware für den vom Besteller 
vorgesehenen Verwendungszweck eignet, ist Pflicht des Bestellers, wir 
übernehmen für die Eignung keine Gewähr.  
Dem Besteller steht ein Rücktrittsrecht zu, wenn wir eine uns gesetzte 
angemessene Nachfrist für die Mängelbeseitigung schuldhaft fruchtlos 
verstreichen lassen oder wenn unsere nachhaltigen Bemühungen einer 
Mängelbeseitigung endgültig als vergeblich anzusehen sind und dem 
Besteller deshalb eine Einhaltung des Vertrages unzumutbar ist. 
 
7. Sicherstellung unserer Forderungen  
Von uns gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung 
unserer sämtlichen, aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller 
entstehenden Forderungen, auch wenn diese in eine laufende Rechnung 
aufgenommen werden, unser Eigentum. Übersteigt der Wert der 
Sicherheiten, die von uns durch diese Regelung eingeräumt sind, unsere 
jeweiligen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir verpflichtet, dem 
Besteller auf Verlangen entsprechende Sicherheiten nach seiner Wahl 
freizugeben. 
Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Ware gemäß § 950 BGB ist 
ausgeschlossen. Für den Fall, dass unser Eigentum kraft Gesetzes auf 
den Besteller übergeht durch Verarbeitung oder Umbildung oder 
dadurch, dass sie wesentlicher Bestandteil einer Hauptsache wird oder 
durch untrennbare Vermischung oder Vermengung, werden wir mit 
Auftragsabschluss Miteigentümer an der gesamten Sache für den 
Zeitpunkt, zu welchem unser Eigentum an der Ware erlischt. Wir 
erwerben das Miteigentum an der gesamten Sache im Verhältnis des 
Wertes der gelieferten Ware zum Wert der gesamten Sache. Wir über- 
lassen dem Besteller mit Auftragsabschluss unseren zukünftigen 
Miteigentumsanteil zur Verwahrung, Bearbeitung, Nutzung. 
Der Besteller darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsver- 
kehr, und solange er nicht im Verzuge ist, veräußern, also nicht verpfän- 
den oder zur Sicherung übereignen. Die Forderung des Bestellers aus 
einem etwaigen Weiterverkauf der Ware werden in Höhe unserer Forder- 
ungen gegen den Besteller sicherungshalber mit Auftragsabschluss 
zwischen dem Besteller und uns an uns abgetreten. Die Abtretung 
betrifft den erstrangigen Teil der Forderung des Bestellers gegen seinen 
Käufer. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, die Abtretung 
dem Drittkäufer zur Zahlung an uns bekannt zu geben. 
Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung unserer 
Sicherheiten durch Dritte muss der Besteller uns unverzüglich be- 
nachrichtigen. 
Wir sind berechtigt, bei Nichterfüllung der Verpflichtungen die unter 
unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware sofort unter Ausschluss 
jeglichen Zurückbehaltungsrechts zurückzuverlangen und in Besitz zu 
nehmen. Die Rücknahme bedeutet nur bei schriftlicher Erklärung einen 
Rücktritt vom Vertrag. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtungen des 
Bestellers sind wir berechtigt, den wieder in Besitz genommenen Kauf- 
gegenstand durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten. Die 
dabei entstehenden Kosten, mindestens aber eine Provision von 15 % 
des Verkaufserlöses, werden von der entsprechenden Gutschrift 
abgezogen. 
 
8. Schlussbestimmungen 
Für den Fall, dass unsere Kunden Kaufleute sind oder die Vereinbarung 
eines Gerichtsstandes zulässig ist, gilt der Gerichtsstand Aurich aus- 
drücklich als vereinbart. 
Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bedingun- 
gen. Die unwirksamen (Teil-) bestimmungen sind dahin zu berichtigen, 
dass sie dem wirtschaftlichen Zweck dieser Verkaufs- und Lieferungs- 
bedingungen möglichst nahe kommen. 
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